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Jagd und Tierschutz
Vortrag von

Prof. Dr. Dr. habil. K. Pohlmeyer

(Institut für Wildtierforschung an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover)
anlässlich der Delegiertentagung des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e.V.

am 4. Mai 2007 in Bad Kreuznach
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jägerinnen und Jäger,

töten, um gejagt zu haben, lassen Sie mich unter diesem inhaltsschweren Satz, der bekanntlich aus den „Meditationen über die Jagd“ des großen spanischen Philosophen Ortega y Gasset stammt, Ihnen einige Gedankengänge zur Jagd und ihrem Verhältnis zum Tierschutz entwickeln. Sie und ich als aktive Jägerwissen um die Brisanz dieser komplexen Thematik, Sie und ich kennen und wissen um die kontroversen Diskussionen um Jagd und Tierschutz in der Öffentlichkeit.

Wenn ich über Jagd und Tierschutz spreche, erinnere ich mich immer eines Tierschutzsymposiums an meiner Alma mater vor über zehn Jahren. Hier berichtete ein tierärztlicher Kollege, dass er nach langer erfolgreicher Mitarbeit im Vorstand eines großen norddeutschen Tierschutzvereins mit großer Mehrheit und hoher Akzeptanz als Kandidat für den vakanten Vorsitz vorge​schlagen wurde. Während der Wahlveranstaltung wurde er aus der Versammlung heraus als aktiver Jäger herausgestellt, er wurde geradezu gebrandmarkt, wie der Kollege berichtete. Das Ergebnis: trotz hoher fachlicher Kompetenz und persönlicher Integrität wurde er nicht gewählt mit der Begründung – Zitat: „Wir wollen keinen Vorsitzenden, der Tiere totschießt.“
Dies war und ist kein Einzelfall, im Gegenteil – der Ruf nach Ausschluss von Jägern aus Tierschutzvereinen verstummt nicht. Und immer ist die Begründung die gleiche: wer jagt: also mit Freude seiner Passion nachgeht, will Beute machen, er tötet ein Tier. Ja, meine Damen und Herren: das Töten von Wild ist abschließender und gleichzeitig auch zentraler Bestandteil der Jagd. Dieses Töten, um gejagt zu haben - treffender ist Jagd inhaltlich kaum zu definieren – wird vom Tierschutz zu ganz großen Teilen nicht mehr akzeptiert, zumal bei uns die Jagd nicht mehr mit der Existenzsicherung zu begründen ist. Der Begriff des Lustmörders für den Jäger wurde geboren, die Abschaffung der angeblich anachronistischen Jagd wird verlangt. Die Reaktionen der Jäger darauf sind ebenfalls bekannt: sie äußern sich in frustriertem Abwenden vom organisierten Tierschutz bis hin zu verbalen Verunglimpfungen seiner Mitglieder als realitätsferne, ideologische Spinner.
Würden diese Kontroversen nur von einigen wenigen Funktionsträgern beider Seiten ausgetragen, könnte man sie getrost unter der Rubrik Profilneurose und Befriedigung persönlicher Eitelkeiten abtun. Sie wären einer ernsthaften Auseinandersetzung nicht wert und – wesentlicher noch – das Thema hätte sich in der Öffentlichkeit längst überlebt. Die Thematik hat sich aber nicht überlebt, sie ist nach wie vor hoch aktuell, weil sie gesellschaftspolitisch relevant ist. Sie wird weiter eines der brisanten Themen unserer Gesellschaft sein, einer Gesellschaft, der der Tierschutz so wichtig ist, dass sie ihn zum Staatsziel erklärt hat. 
Ob wir Jäger wollen oder nicht, wir werden uns diesem Problemfeld stellen müssen, auch wenn viele von uns aufgrund jahrelanger ergebnisloser Diskussion einen tragbaren Konsens zwischen Jagd und Tierschutz zwischenzeitlich auszuschließen scheinen. Warum finden Gruppierungen, denen die Liebe zur Natur und zum Mitgeschöpf Tier gemeinsam ist, nicht zu einem grundsätzlichen Konsens? Und das, meine Damen und Herren, obwohl zwei große Gesetze Tierschutz und Jagd regeln, nämlich das Bundesjagdgesetz, von dem Jäger sagen, es sei das beste in der Welt und das deutsche Tierschutzgesetz, das als das beste und richtungweisend in Europa angesehen wird.

Schauen wir in diese Gesetze, stellen wir fest, dass jagdliche Handlungen im Umgang mit Tieren weit mehr durch das Tierschutzgesetz geregelt sind als durch das Bundesjagdgesetz. Eindeutig und richtig ist durch die sinnvolle Verknüpfung beider Gesetze der Tierschutz im Jagdgesetz verankert. Eindeutig und richtig hat sich die Jagd als legitime Nutzung von Grund und Boden dem Prinzip der Nachhaltigkeit und als zweite, gleichwertige tragende Säule dem Tierschutz verpflichtet. 

Somit müsste die Jagd doch auch in Tierschutzkreisen akzeptabel sein. Dass dies nicht so ist, belegt die immer häufiger vom Tierschutz ausgesprochene Forderung nach Abschaffung der Jagd. Die Antwort für diese Diskrepanz ist in dem unterschiedlichen Tierschutzverständnis in unserer pluralistischen Gesellschaft begründet, einem Tierschutzverständnis, dass hoch differente individuelle bzw. gruppenspezifische Einstellungen zum Tier, zum Umgang mit Tieren und deren Einordnung und Wertstellung in der Gesellschaft offenbaren. Nicht wenigen Gruppierungen genügt die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Tierschutzgesetzgebung nicht. Die einen fordern als Tierschützer einen humanen Umgang mit Tieren, ohne das Tier dem Menschen gleichzustellen. Als Tierrechtler fordern andere einklagbare Rechte für Tiere und verneinen jede moralische Rechtfertigung, Tiere zu töten. Damit hätten wir in vereinfachender Klassifizierung die gesamte Bandbreite des Tierschutzes, vom wissenschaftlichen über den humanen oder ethischen zum anthropomorphen Tierschutz, mit dem sich Jagd und Jäger auseinandersetzen müssen. Dass in dieser Diskussion das Töten bei der Jagdausübung eine kontrovers diskutierte Kardinalfrage darstellt, ist offenkundig.
Unzweifelhaft ist Tierschutz Ausfluss geistiger menschlicher Schaffenskraft und dokumentiert so einen Teil der kulturellen Entwicklung des Menschen. Zwangsläufig ändert sich in dieser kulturgeschichtlichen Entwicklung das Mensch-Tier-Verhältnis, es entspricht der jeweiligen geistigen und kulturellen Ausrichtung, die mehrheitlich getragen wird. 

Schon im alten Testament lesen wir von der Verpflichtung des Menschen, gefallenen Ochsen und Eseln zu helfen. Aristoteles und später in christlicher Zeit Augustinus, Thomas von Aquin und Franz von Assisi postulieren eine Art Nächstenliebe auch gegenüber dem Tier. Leonardo da Vinci formuliert den Tierschutz seiner Zeit als Vormundschaft des Menschen für das Tier. Im abendländischen Kulturkreis sehen wir heute im Einklang mit unserer Philosophie, Kultur und christlichen Theologie im Haus – wie im Wildtier ein Mitgeschöpf, das mit einer belebenden Seele, einer „anima“ ausgestattet ist. Mit Thomas von Aquin und damit zurückgreifend auf Aristoteles ist die Tierseele jedoch ausschließlich als „anima sensitiva“ definiert, die sich durch das Schätzungsvermögen, durch den Instinkt also auszeichnet. Die Tierseele, ist demnach eine Struktur, durch die Tiere Qualen, Schmerzen, Leiden, aber auch Wohlbehagen und Freude sinnenhaft erleben können. Somit sind Tiere Lebewesen mit einer empfindungsfähigen Seele, die bis zur Grenze der Vernunft, dieser einschneidenden und unverrückbar trennenden Grenze mit der menschlichen Seele gleichartig ist.

Im Gegensatz zum Tier ist der Mensch - auch unter Einschluss all seiner „sinnlich-sinnhaften“ Dimensionen ein „animalium rationale“, ein Lebewesen, das sich durch seine Vernunftbegabung auszeichnet, ausgestaltet mit einer „anima cogitiva“, der die Erkenntniskraft, die „vis cognitiva“, zu eigen ist. Durch diese Kraft, die Kraft seiner Intelligenz, erhält der Mensch Einblick in Zusammenhänge. Diese Kraft befähigt ihn zu geistiger Vernunft, die ihn die Wesenheiten der Dinge, zum Beispiel die Wesenheit des Todes erkennen lässt. Dagegen können Tiere lediglich zur Erfassung von sinnlich Wahrnehmbarem gelangen.

Trotz dieses elementaren Unterschiedes zwischen Tier- und Menschenseele verbleibt zwischen beiden Seelen derartig viel und wesentlich Gleiches, dass die Frage nach der Anwendbarkeit des Fünften Gebotes aus dem alttestamentarischen Dekalog „Du sollst nicht töten“ auf das Tier berechtigt erscheint und beantwortet werden muss.

Die Beantwortung dieser Frage kann man meines Erachtens nur aus philosophisch-ethischer und religiöser Sicht einerseits sowie aus naturwissenschaftlicher und ethologischer Sicht andererseits angehen. In den naturwissenschaftlichen Disziplinen – und hier sehe ich besonders die Veterinärmedizin und die Wildbiologie – besteht in dieser Frage Klarheit.
Beide Wissenschaften sehen  das Töten von Tiere – ohne eine Differenzierung in wildlebende Tiere und Tiere in menschlicher Obhut - durch den Menschen als legitim an. Beide Wissenschaften sehen sich darüber hinaus im Einklang mit der theologischen Auslegung des Tötungsverbotes, eine Auslegung, die eine begrenzte Gültigkeit des Fünften Gebotes beinhaltet. So belegen alttestamentarische Aussagen, wie z. B. der im 5. Buch Mose aufgeführte „Wildbretkatalog“ sowie die im Neuen Testament nachlesbaren Aufforderungen Jesu an seine Jünger, zum Fischfang auszufahren  (= Wildtiere zu töten) oder das Osterlamm (= Haustier) zu schlachten, aus christlich-theologischer Sicht die Berechtigung des Menschen, Tiere zu töten. Dieses Recht wird jedoch dann überschritten, wenn der Mensch aus lebensverneinender Willkür ausbeuterisch und zerstörerisch tierisches Leben vernichtet.

Diejenigen wissenschaftlichen Vertreter von Veterinärmedizin und Wildbiologie, die ihren geistigen Hintergrund nicht im christlich-theologischen Bereich sehen, berufen sich in dieser Frage in aller Regel auf Robert Spaemann, nach dem Menschen Tiere töten dürfen, weil „Tiere nur im Augenblick leben und keine Biographie besitzen“.

Nach Spaemann „fügt sich tierisches Leben nicht zu einem Sinnganzen, das seine Momente stets von neuem integriert. Somit komme es auf die Länge eines tierischen Lebens nicht an“. Und wer es dann will, kann sich auch auf Nietzsche beziehen, der sagt, dass wir das Leben nicht bejahen können, wenn wir nicht das Töten und das damit einhergehende Leiden bejahen.

Damit gehen die naturwissenschaftlichen Disziplinen Veterinärmedizin und Wildbiologie von einer ethischen, theologischen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Rechtfertigung der Tötung von Tieren – auch im Vollzuge der Jagd – aus.

Ein anthropomorpher Tierschutz, der gleiches Recht für Mensch und Tier sowie ein unveräußerliches Lebensrecht ohne Tötungsrechtfertigung auch für Tiere fordert, wird – soweit mir bekannt ist – von keinem meinungsbildenden Vertreter aus Veterinärmedizin und Wildbiologie postuliert. Der anthropomorphe Tierschutz ist weder ethisch-philosophisch noch wissenschaftlich begründbar und durch geltendes Recht auch nicht einklagbar. Die Diskussion um eine Vereinbarkeit von Jagd und Tierschutz ist mit Verfechtern dieser Anschauung sinnlos, da sie nur für eine Seite zielorientiert geführt werden kann.
Grundsätzliche Einigkeit besteht in beiden wissenschaftlichen Disziplinen über den Ablauf des Tötungsvorganges, der auch und gerade beim Töten auf der Jagd mit einem in Anbetracht der Umstände möglichst geringen Maß an physischen und psychischen Leiden für das Tier erfolgen muss (§ 4, Tierschutzgesetz).

Beide Fachrichtungen tragen vollinhaltlich die Themenbezogenen gesetzlichen Vorschriften der Jagdgesetzgebung und des Tierschutzgesetzes, wobei letzteres weitaus mehr den Umgang mit Tieren bei der Jagdausübung regelt als das Bundesjagdgesetz bzw. seine Novellierungen auf Länderebene. Ich denke hier an die tierschutzrechtlichen Bestimmungen zum Aussetzen von Wild, die Abrichtung und Prüfung von Tieren auf Schärfe an anderen Tieren sowie das Hetzen von Tieren auf andere Tiere.  
Für beide wissenschaftlichen Disziplinen ist die Nutzung von Wildtieren ein natürlicher Vorgang. Diese Nutzung wird einschränkend jedoch nur dann als legitim angesehen, wenn die Entnahme von Wildtieren aus der Wildbahn ökologisch vertretbar ist und in Form eines Tierartenschutzes tierschutzgerecht erfolgt. Für den Wildbiologen steht hierbei die Ökosystemvereinbarkeit des Tuns im Vordergrund, das Geschehen am Einzeltier tritt vorerst in den Hintergrund.

Wildtierpopulationen und ihre Dynamik, ihre Auswirkungen auf Habitat und Biotop, Verhaltensweisen von Wildtieren, deren Reaktionen auf menschliches Tun und Handeln, Anpassungsvermögen oder -unvermögen und daraus sich ableitende Strategien von Wildtieren, sind die primären und faszinierenden Forschungsfelder von Wildbiologen. Der Wildbiologe arbeitet also populationszentriert, da die Spezies und nicht das Individuum das Bleibende ist. Somit ist das Schicksal des Einzeltieres von nachrangiger Bedeutung. Daher bejaht die Wildbiologie die Entnahme einzelner Individuen aus stabilen Populationen und sieht eine solche Entnahme z.B. bei den größeren Pflanzenfressern nicht nur als ökologisch sinnvoll, sondern auch als notwendig an. Eine solche Einzelentnahme muss jedoch stets biologisch sinnvoll und verträglich erfolgen. Dies bedeutet z.B. für das Rotwild, dass während der Phase der festen Mutter-Kind-Bindung auf das Erlegen von Kälbern verzichtet wird oder mit geeigneten Jagdmethoden Kalb und zugehöriges Alttier gleichzeitig erlegt werden. Wer das bis zu vier Tage anhaltende panikartige Suchen der Alttiere nach ihren erlegten Kälbern in der Zeit fester Mutter-Kind-Beziehung beobachtet hat, wird diese wildbiologisch-tierschützerische Forderung sofort verstehen.

Die richtige Wahl der Jagdmethode und der Grad des Könnens, mit der sie umgesetzt wird, sind die Parameter, an denen die Wildbiologie und damit der wissenschaftliche Tierschutz die Jäger misst. Auch die Reduktion von Wildtierpopulationen auf biotopverträgliche Größenordnungen ist wildbiologisch richtig, solange intakte Sozialstrukturen bei Rudelbildenden Spezies bestehen bleiben. Das Unterschreiten der verhaltensphysiologisch vorgegebenen Sozialeinheiten durch extremes Absenken des Bestandes dagegen bedeutet definitiv Schaffung von Leiden im Sinne des Tierschutzgesetzes.

Gerade die Rudelbildenden Cerviden stehen in einem derart diffizilen komplexen Sozialgefüge, dass aus wildbiologischer Sicht ein unphysiologisch hohes Absenken auch aufgrund ökonomischer Vorgaben und Zwänge nicht gerechtfertigt ist. Hier wäre eine temporäre totale Eliminierung des Gesamtbestandes wildbiologisch und tierschützerisch weitaus verträglicher.

Die in Zusammenhang von Populationsreduktionen vermehrt diskutierten möglichen Verabreichungen von Antikonzeptiva, nichts anderes als eine hormonelle Kastration, sind aus wildbiologischer Sicht als unphysiologisch und tierschutzwidrig abzulehnen. Vertreter des anthropomorphen, aber auch Verfechter des ethischen Tierschutzes – und darunter befinden sich auch Tierärzte – vertreten - aus ihrer Sicht verständlich - natürlich eine gegenteilige Meinung. Für die Wildbiologie stellt der Einsatz von Medikamenten in Wildbeständen grundsätzlich die ultima ratio dar, da ein derartiger Einsatz beim nicht ausreichend überwachbaren Wildtier ungeahnte Folgen für das Ökosystem haben kann.

Den klassischen Beleg für diese Aussage liefert das Seuchengeschehen um die Tollwut. Kein Wildbiologe würde diese als natürliches Regulativ anzusehenden, zyklisch auftretenden Seuchenzüge medikamentell angehen. Wildbiologisch vertretbar ist nur eine effektive Fuchsbejagung und darüber hinaus die Akzeptanz der Seuchenzüge als natürliches Geschehen.

Ganz anders der seuchenmedizinisch denkende Veterinär, der den gesetzlichen Vorgaben folgend mit den Mitteln moderner Pharmazeutik und der Erfahrung aus jahrzehntelanger Haustierseuchen-Bekämpfung flächendeckend wirksam prophylaktische Impfaktionen durchführt, die die Füchse ihm mit einer ungeahnten Bestandszunahme gedankt haben.

Neben dem Tierseuchenbekämpfungsaspekt leitet den Tierarzt in ganz hohen Maße hierbei selbstverständlich auch sein Berufsethos, das ihm vorgibt, Tieren – auch Wildtieren – medizinisch zu helfen, um ihre Leiden zu minimieren.

Dabei steht immer das Einzeltier im Vordergrund, das nach entsprechender Diagnose therapiert oder bei infauster Prognose euthanasiert wird. Durch dieses Euthanasiegebot und durch seine kontrollierende Funktion am Schlachthof ist dem Tierarzt der Tötungsvorgang bekannt, ja vertraut. Hierfür wird er u. a. in seinem Studium auch geschult und ausgebildet.

Insofern werden auch seitens der Veterinärmedizin gegen das Töten auf der Jagd keine Einwände erhoben, solange dieses „jagende Töten“ soweit wie möglich tierschutzgerecht erfolgt und ökologisch vertretbar ist. Selbstverständlich bezieht sich diese Tötungsakzeptanz nicht nur auf erkrankte, sondern auch auf gesunde Wildtiere, die auf der Jagd der Wildbahn entnommen werden.

In den letzten Jahren beobachten Tierärzte eine stetige Zunahme von Bittstellern, die mit krankem, vornehmlich verunfalltem Wild oder hilflos aufgefundenen Jungtieren tierärztliche Behandlungen für diese Patienten erbitten. Aus ethologischer Sicht sind derartige Therapien mehr als skeptisch zu beurteilen. Sicher belegen solche Ansinnen ein gestiegenes positives Bewusstsein gegenüber dem Mitgeschöpf im Sinne des humanen oder ethischen Tierschutzes. Einem verunfallten Rehbock jedoch wird nichts Gutes erwiesen, wenn schwerste Verletzungen therapiert werden und er nach langandauernder, sicher sehr liebevoller Pflege als dreiläufiges Tier mit einer Laufprothese der örtlichen Presse als Beweis aktiver Tierliebe präsentiert wird. Derartige Therapien an erwachsenen, also geprägten Wildtieren beinhalten eindeutige Verstöße gegen das geltende Tierschutzgesetz.

Wenden wir uns dem eigentlichen Tötungsvorgang auf der Jagd zu:

Im Rahmen der legalen, also gesetzlich reglementierten Jagdausübung wird Wild ganz überwiegend mit Langwaffen - Kugel oder Schrot - durch einen gezielten Schuss getötet, der das Wild unter Vermeidung von Schmerzen und Leiden unverzüglich töten soll. Der Tod tritt beim Kugelschuss durch Schock und Zerstörung essentiell wichtiger Organe, beim Schrotschuss in den weitaus meistens Fällen ausschließlich durch die Schockwirkung ein.

Nach naturwissenschaftlichem Verständnis ist beim Töten von Wild auf der Jagd Gesetzeskonformität nur dann gegeben, wenn der Jäger körperlich und technisch seine Waffe beherrscht und der gezielte Tötungsschuss nur dann abgegeben wird, wenn der Schütze sich der sofort tödlichen Wirkung seines Schusses sicher ist. Das bedeutet, dass das Schießvermögen eines jeden Schützen mit dem Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Schusssituation im Einklang stehen muss.

So dürfte beispielsweise für einen  wenig geübten Schützen der aufgelegt abgefeuerte Kugelschuss auf ein stehendes Stück Wild bei heute üblichem Waffenstandard bis 120 m Entfernung vertretbar sein, während der geübte Schütze sicher auch weiter schießen bzw. im näheren Bereich auch auf sich bewegendes Schalenwild schießen kann.

Da für alle Jäger eine gleich gültige Norm nicht fixiert werden kann, gilt als unabdingbare Voraussetzung für das Erlegen von Wild eine hohe verantwortungsvolle Selbstdisziplin, die den Schützen erst dann schießen lässt, wenn er nach Abwägung und Einschätzung aller Faktoren eine realistische schmerzfreie Tötungswahrscheinlichkeit sieht. Die ebenso bekannte wie strikt abzulehnende Entschuldigung „ich habe den Schuss versucht, aber es war doch wohl zu weit“ steht dieser geforderten Selbstdisziplin unvereinbar gegenüber.

Als problematisch im Sinne des Tierschutzgesetzes ist der so genannte waidgerechte Schrotschuss zu betrachten, der als sportlicher Schuss nur auf sich bewegendes Wild abzugeben ist. Hierbei wird eo ipso in Kauf genommen, dass ein Teil des beschossenen Wildes nicht sofort tödlich getroffen wird. Der Schuss auf stehendes, sitzendes und – bei Wildgeflügel – auf laufendes Wild gilt in Jägerkreisen nach wie vor als nicht waidgerecht.

Nicht die Tatsache, dass geübte, mit der geforderten Selbstdisziplin ausgestattete Jäger auf sich bewegendes Wild schießen, ist zu kritisieren, sondern die Tatsache, dass der weitaus sicherere tödliche Schuss auf sich nicht bewegendes Wild als nicht waidgerecht verpönt ist.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem nicht selten zu beobachtenden Unvermögen einiger Jäger, krankgeschossenes Wild sachgerecht zu töten. Die Mängel des Unvermögens sind sicher durch eine fundierte Ausbildung zu beseitigen. Grundsätzlich hat der weitere, der finale Schuss das Leiden zu beenden. Alle anderen Möglichkeiten – auch die kalte Waffe – sind nur in Ausnahmesituationen vertretbar. Das impliziert jedoch, dass der Jäger den Einsatz der kalten Waffe für den Notfall beherrschen muss.

Vehement abzulehnen ist der unterlassene Schuss auf ein angeschossenes Stück Wild mit der Begründung weiterer Wildbretentwertung, ein Vorgang, der auf Niederwildjagden auch heute noch gar nicht so selten zu beobachten ist. Das derart begründete bewusste Abwarten auf den Eintritt des Todes offenbart eine unverantwortliche, abstoßende und zu ahndende Rohheit!

Auch der würgende, krankes Wild abtuende scharfe Hund darf nie Ersatz für den zweiten Schuss sein, solange dieser anbringbar ist. Unbestritten bleibt dabei die Notwendigkeit sicherer Verlorenbringer auf den Niederwildjagden und versierter Nachsuchengespanne für die Schweißarbeit beim Schalenwild. Grundsätzlich ist von der gleichen Lebenswertigkeit und Leidensfähigkeit allen jagdbaren Wildes auszugehen, so dass unterschiedliche Anstrengungen in Abhängigkeit von Art und Geschlecht des Wildes bei Nachsuchen nicht gegeben sein dürften.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Töten von Wild als zentraler Bestandteil der Jagd immer dann ethisch vertretbar, erlaubt, ja sogar geboten ist, wenn der Mensch nicht ausbeuterisch und zerstörerisch tierisches Leben vernichtet, sondern nachhaltig und ökosystemgerecht auf dem Fundament eines wissenschaftlich abgesicherten Tierschutzes jagt. Letzterer kann auf der Jagd nur ein tierartgerechter Tierschutz sein, da die Jagd nie einem anthropomorphen oder humanem individuellen Tierschutzgedanken entsprechen kann!

So wertvoll Traditionen auch sein mögen und sein können, so müssen Jäger in einer veränderten Umwelt und bei einem geänderten Bewusstsein ihrer nicht jagenden Mitmenschen zu Änderungen ihres Tuns bereit sein. Wider besseres Wissens, das Ökologie, Wildbiologie, wissenschaftlicher Tierschutz und verwandte Disziplinen erarbeitet haben, an alten Zöpfen auf der Jagd festzuhalten, ist falsch, kann ungesetzlich sein und ist gegenüber dem beseelten Wildtier als bezauberndem Mitgeschöpf zutiefst unmoralisch!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
